
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache  344/2017 
 

Datum: 21.09.2017 Unterschrift 
Amt: 60 - Ortsbauamt  
Verantwortlich: Laib, Ulrike  
Aktenzeichen: 632.21  
Vorgang:    

 
 

Beratungsgegenstand 
 
Bauantrag Blumenstraße 42, Flst. 356/1 
- Errichtung einer Geschirrhütte 
 
Ausschuss für 
Technik und Umwelt 

10.10.2017 öffentlich beschließend 

 
 
Anlagen: 
Lageplanskizze, M 1:500 
Frontansicht 
Ansicht von links 
 
Kommunikation: 
Priorität E: ./. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

  Ergebnishaushalt 
 Teilhaushalt:       Produktgruppe:       
 

  Investitionsmaßnahme       
 Investitionsauftrag:       
 

A
u

s
g
a

b
e

n
  

in
 €

 

 lfd. Jahr Folgejahr(e) davon VE 

Planansatz                   

üpl / apl                   

Gesamt                   

 

E
in

n
a

h
m

e
n
  

in
 €

 

 lfd. Jahr Folgejahr(e) 

Planansatz             

üpl / apl             

Gesamt             

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs. BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Ayösch“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 
BauGB erteilt. 



 
3. Für die notwendigen Abweichungen nach § 56 Abs.1 und 2 LBO von den 

Abstandsvorschriften des § 6 Abs.1 LBO wird das Einvernehmen der Gemeinde nach  
§ 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Beantragt wird die Baugenehmigung für die Errichtung einer Geschirrhütte in der Blumenstraße 42, 
Flst. 356/1. 
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des seit 23.07.1953 rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Ayösch“. Es verstößt in folgendem Punkt gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes: 
 

- Inanspruchnahme der Bauverbotsfläche. 
 
Die geplante Errichtung der Geschirrhütte verstößt auch gegen die Bestimmungen des § 6 Abs.1 
LBO, Abstandsflächen in Sonderfällen.  
Ohne eigene Abstandsfläche sind bauliche Anlagen zulässig, wenn ihre Wandfläche nicht mehr als 
25 m² beträgt. Die Grenzbebauung darf entlang den einzelnen Nachbargrenzen 9 Meter nicht 
überschreiten.  
 
Gebäude ohne Aufenthaltsräume sind, gem. § 50 Abs.1 Anhang Nr.1a LBO, im Innenbereich bis 
40 m³ grundsätzlich verfahrensfrei. Eine baurechtliche Genehmigung ist nicht erforderlich. Nach  
§ 50 Abs.5 LBO müssen aber verfahrensfreie Vorhaben, ebenso wie genehmigungspflichtige, den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
 
Der Bauherr plant die Errichtung einer Geschirrhütte aus Holz an der Grundstücksgrenze im 
Anschluss an den bereits bestehenden Schuppen. Dieser Schuppen ist mit Nutzungsrecht belegt 
und gehört nicht dem Antragssteller. Zusammen sind der Schuppen (ca. 9 m) und die 
Geschirrhütte (3 m) ca. 12 m lang. Die Wandfläche beträgt, ausgehend von 2,3 m Gebäudehöhe, 
ungefähr 28 m². 
 
Der betroffene Nachbar hat dem Bauvorhaben zugestimmt. 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, das für die Abweichungen erforderliche 
Einvernehmen nach § 36 Abs.1 BauGB zu erteilen. 
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